
Anhang 1 

Angleichungszulage 

1Die Angleichungszulage im Sinne der Entgeltordnung Lehrkräfte wird ab 1. August 

2016 gewährt. 2Sie beträgt ab dem 1. Januar 2019 105 Euro, höchstens jedoch den 
Betrag, der als Höhergruppierungsgewinn bei entsprechender Anwendung des § 

29a Absatz 3 Satz 2 und 3 TVÜ-Länder in der Fassung des § 11 TV EntgO-L 

zustehen würde. 

Anhang 2 

Zu Abschnitt 6 der Entgeltordnung Lehrkräfte 

- gestrichen -


